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Vavrovsky Heine Marths Partner, Dieter Heine, 
erwirkt durch Urteil vom EuGH globale Auswirkung 
auf den internationalen Personenflugverkehr 
 
Mit dem heute veröffentlichten Urteil trifft der EuGH eine Grundsatzentscheidung mit 
globaler Auswirkung auf den internationalen Personenflugverkehr. Besonders 
erfreulich daran ist, dass damit die Anerkennung der Gleichstellung von physischen und 
rein psychischen Beeinträchtigungen weiter vorangetrieben wird.  
 
Der Oberste Gerichtshof hatte dem EuGH die Frage, ob der Begriff „körperlich verletzt“ im Sinne des 
für den internationalen Personenflugverkehr maßgeblichen Montrealer Übereinkommens auch 
psychische Beeinträchtigungen erfasst, zur Vorabentscheidung vorgelegt. Der EuGH beantwortet 
die Frage dahingehend, dass für eine psychische Beeinträchtigung, die ein Fluggast durch einen 
„Unfall“ im Sinne dieser Bestimmung erlitten hat und die keinen Zusammenhang mit einer 
„Körperverletzung“ im Sinne dieser Bestimmung aufweist, in gleicher Weise Schadenersatz zu leisten 
ist wie für eine solche Körperverletzung, sofern der Fluggast eine Beeinträchtigung seiner 
psychischen Integrität nachweist, die von solcher Schwere oder Intensität ist, dass sie sich auf seinen 
allgemeinen Gesundheitszustand auswirkt und nicht ohne ärztliche Behandlung abklingen kann. 
  
Die klagende Partei, die das Verfahren letztlich bis vor den EuGH brachte, um ihren 
Schadenersatzanspruch für die durch eine Notfallevakuierung erlittene psychische Beeinträchtigung 
erfolgreich durchzusetzen, wurde von Beginn weg, sowohl vor den österreichischen Gerichten als 
auch vor dem Europäischen Gerichtshof, von dem Team rund um Dieter Heine begleitet. 
 

 

Über Vavrovsky Heine Marth Rechtsanwälte 
 
An Standorten in Wien und Salzburg steht Vavrovsky Heine Marth Unternehmen sowie Private Clients in 
allen wichtigen Aspekten des Wirtschaftslebens zur Seite. Die Schwerpunkte des Beratungsspektrums 
liegen auf Dispute Resolution und Real Estate. Zahlreiche nationale und internationale Fachpublikationen 
zeichnen die Kanzlei und deren Partner als führende Experten in diesen Bereichen aus. Mehr Informationen 
unter vhm-law.at. 
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